
16. AO

Verbindliche Auskunft

§89 AO ab 2006

Gebühr nach Gegenstandswert bzw. 50 EUR je angefangene Stunde

Gericht halten die Gebühren für OK, selbst
wenn sie sehr hoch sind (hier 91.456 EUR)

Steuervereinfachung nur noch Gebühr erhoben, wenn
Gegenstandwert 10.000 EUR übersteigt

Steuer-ID (§139b AO)

es werden die folgenden Daten gespeichert

Familienname

frühere Namen

Vorname

Doktorgrad

Ordens- und Künstlernamen

Tag und Ort der Geburt

Geschlecht

aktuelle und bekannte Anschrift

zuständiges FA

Sterbetag

die Daten werden lebenslang gespeichert und
bei Bedarf aktualisiert.

Heirat

Namensänderungen

Umzug

Verlust

Auf dem Bescheid wird sie angegeben

kann nicht bei FA erfragt werden (Datenschutz)

Bundeszentralamt für Steuern

Hinweis für AG

kann beim Bundeszentralamt für Steuern
angefragt werden

ab 01.11.2010 Verwendung eTIN nur
eingeschränkt möglich

keine EIntragung der ID-Nummer

Mitarbeiter hat sie nicht mitgeteilt

Anfrage für nicht zum Erfolg

vorläufige Steuerfestsetzung (§165 AO)

vorläufig bedeutet
das die Festsetzung insoweit zu Gunsten wie

zu Ungunsten des Stpfl. aufgehoben und
geändert werden kann,

Vorläufig wegen ungewisser Tatsachen Beispiel Seite 117

Ungewissenheit bedeutet

steuererhebliche Tatsachen sind dem FA nicht
bekannt oder unklar und sollen noch aufgeklärt

werden.

Ist nicht zu erwarten, dass die Ungewissenheit
überhaupt beseitigt werden kann, kommt eine

Vorläufigkeit nicht in Betracht.

Vorläufig wegen ungewisser Vorschriften

das Bundesverfassungsgericht die
Unvereinbarkeit eines Steuergesetzes mit dem

Grundgesetz festgestellt hat

Auslegung eines Steuergesetzes Gegenstand
eines Verfahren vor dem BFH ist

Aufhebung oder Änderung der Vorläufigkeit Ungewissenheit beseitigt?

dann ist aufzuheben

sobald feststeht, dass die Grundsätze der
Entscheidung des BFH über den

entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein
anzuwenden sind

Vorläufigkeitsvermerke ab 11.05.2011 Seite 118 und 122


